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Antrag auf Auszahlung der Bundeszweckzuschüsse
für Maßnahmen im Infrastrukturbereich ganztägig geführter Schulen
gemäß § 6 des Bildungsinvestitionsgesetzes zum Ausbau 
ganztägiger Schulformen


Als gesetzlicher Schulerhalter wird unter Einhaltung der Bestimmungen des § 1a und 46a K-SchG und genanntem § 6 des Bildungsinvestitionsgesetzes zum Ausbau ganztägiger Schulformen beantragt, die geplanten, infrastrukturellen Maßnahmen zum Ausbau ganztägiger Schulformen mit einem Betrag von bis zu max. € 51.000,- pro Gruppe/Klasse (85% der maximalen Investitionssumme von € 60.000,-).
 
an der Schule 		     					
SKZ: 			     
für das Schuljahr	     
	
zu fördern.

Antragsteller:

	Bezirk:
	     

	Schulerhalter:
	     

	Straße:
	     

	PLZ/Ort:
	     

	Telefonnummer:
	     

	E-Mail:
	     

	Sachbearbeiter:
	     



Schulstandort:

	Schulleitung:
	     

	Straße:
	     

	PLZ/Ort:
	     

	Telefonnummer:
	     

	E-Mail:
	     



Förderbare Investitionen sind insbesondere:

· die Schaffung oder Adaptierung von Speisesälen und Küchen, 
· die Schaffung oder Adaptierung von Räumen für eine adäquate Betreuung, 
· die Schaffung oder Adaptierung von Spielplätzen und ähnlichen Außenanlagen, 
· die Anschaffung von Einrichtung(sgegenständen) für oben genannte Adaptierungen, 
· die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (z.B. Geschirr, Besteck, Spiele, Bücher, etc.) für Zwecke der ganztägigen Schulform oder 
· die Schaffung und Ausstattung von Lehrerinnen- und Lehrerarbeitsplätzen, soweit sie im Zusammenhang mit der ganztägigen Schulform stehen. 

Nicht unterstützungswürdige Maßnahmen im Bereich Infrastruktur sind solche, die über die schulische Tagesbetreuung hinausgehen wie beispielsweise:

· Grundbeschaffungskosten und Erschließungsmaßnahmen, 
· die Generalsanierung des gesamten Schulgebäudes, 
· die Sanierung des Turnsaals, 
· die Anschaffung von Verwaltungsinfrastruktur, 
· die Modernisierung der Schulbibliothek, 
· die Ausstattung aller Klassenräume mit Beamern, 
· die Bezahlung von Betriebskosten (z.B. Strom, Telefon, Heizung) oder 
· laufende Instandhaltungsmaßnahmen, die nicht unter die oben genannten Adaptierungsmaßnahmen fallen. 




Die Förderung wird beantragt und abgerechnet für 	☐ 1 Gruppe
	☐ 2 Gruppen
	☐ 3 Gruppen
	☐ 4 Gruppen
	☐ ….. Gruppen



Erläuterung und geschätzte Kostenaufstellung der geplanten Maßnahmen (Pflichtfeld):

     




Für den gleichen Zweck wurde bei den folgenden öffentlichen Stellen ein Ansuchen gestellt:

	Förderstelle
	Betrag

	     
	     




Kann der Schulerhalter durch Ausgliederung der Baumaßnahme einen Steuervorteil (Vorsteuerabzug) lukrieren?

☐ Ja          ☐ Nein
	
	
Bankverbindung des Schulerhalters:

IBAN:      

Kontowortlaut:      


Mit den geplanten infrastrukturellen Maßnahmen kann nach Erhalt eines schriftlichen Zusageschreibens des Bildungsreferenten begonnen werden.

Nach Fertigstellung sind zur Abrechnung der Fördermittel sämtliche Rechnungen mit Rechnungswortlaut „GTS Name der Schule“ gesammelt vorzulegen. Es können keine Teilzahlungen vorgenommen werden, sondern es wird 1 x pro Gruppe/Klasse abgerechnet. Auch wenn der Investitionsbetrag von € 60.000,00 nicht ausgeschöpft wird, kann zu einem späteren Zeitpunkt kein Folgeantrag gestellt werden, um weitere Mittel für die Gruppe zu lukrieren.

Mit der Unterschrift dieses Förderantrages wird versichert,

· dass die Förderrichtlinien gemäß § 6 des Bildungsinvestitionsgesetzes über den Ausbau ganztägiger Schulformen sowie die Landesrichtlinien zur Gewährung von Bundeszweckzuschüssen eingehalten werden.
· dass die schulgesetzlichen Rahmenbedingungen laut K-SchG, SchUG, SchOG, PfSchl-Erh-GG für das Zustandekommen einer ganztägigen Schulform eingehalten werden.
· dass der beantragte Zuschuss ausschließlich für die Errichtung neuer ganztägiger Schulformen oder die Qualitätsverbesserung in der Infrastruktur bestehender ganztägiger Schulformen verwendet wird.
· dass sich der Schulerhalter verpflichtet, bei Wegfall der gesetzlichen Voraussetzung für die Weiterführung der ganztägigen Schulform im Laufe des jeweiligen Schuljahres, die Aufhebung der ganztägigen Schulform bei der Bildungsdirektion für Kärnten zu beantragen.
· dass der Schulerhalter mit seiner rechtsgültigen Unterschrift am Antragsformular die Richtigkeit aller Angaben bestätigt und sich gleichzeitig zur Bekanntgabe aller förderungsrelevanten Änderungen verpflichtet. Gegebenenfalls kann die Förderung zurückverlangt werden.
· dass die erforderliche Information über die Verwendung der Fördermittel zur Verfügung zu stellen.


Der Schulerhalter nimmt zur Kenntnis, dass auf die Bundesfördermittel kein Rechtsanspruch besteht und diese nur im Maße des verfügbaren Budgets ausgezahlt werden können!  




………………………..		…………………………………………….........
Ort, Datum						Unterschrift u. Stampiglie des Schulerhalters

Information aus Anlass der Erhebung personenbezogener Daten von betroffenenen Person (Art 13 DSGVO)

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen bekannt gegebenen Daten unter nachfolgenden Prämissen verarbeitet werden:
Zweck:
Zuteilung von Zweckzuschüssen gemäß § 6 des Bildungsinvestitionsgesetzes sowie Zuteilung von Landesfördermitteln zum Ausbau ganztägiger Schulformen

Rechtsgrundlage:
Daten gem. Art. 6 DSGVO zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
Vereinbarung gemäß § 6 des Bildungsinvestitionsgesetzes über den Ausbau ganztägiger Schulformen 
Kärntner Schulgesetz § 1a, § 3, § 46a, § 85a K-SchG
Schulorganisationsgesetz § 8 Abs. l, m und n
Schulischer-Freizeit-Betreuungsverordnung BGBl.Nr. 374/2017, ausgegeben am 14.12.2017

Erklärung:
Die erhobenen Daten werden ausschließlich zu den angeführten Zwecken unter Beachtung des geltenden Datenschutzrechtes verarbeitet. In diesem Zusammenhang ist insbesondere anzuführen, dass bei der Verarbeitung der Daten selbstverständlich den datenschutzrechtlichen Geboten der Verhältnismäßigkeit und der Datensicherheit vorbehaltslos Rechnung getragen wird. Dies betrifft auch die Speicherung Ihrer Daten, welche nach Wegfall des Zweckes bzw. nach Ablauf relevanter vertraglicher oder gesetzlicher Fristen ehestmöglich gelöscht werden.
Es wird zur Kenntnis gebracht, dass ohne Bereitstellung der notwendigen Daten eine Inanspruchnahme der angestrebten Leistungen nicht möglich ist.
Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben.
Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend nachgekommen wird, haben Sie die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde.

Daten aus Registern:
Daten aus Sokrates-Web 

Weitere Informationen:
Löschung der Daten: nach 7 Jahren
Verantwortlicher: Bildungsdirektion Kärnten, Abteilung Präs/2: Budget, Wirtschaft und Recht
Referat Präs/2d Ganztägige Schulformen Land


Datenschutzbeauftragter: 
Post: Amt der Kärntner Landesregierung; Abteilung 1 - Landesamtsdirektion;
Datenschutzbeauftragter; Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt 
Email: datenschutzbeauftragter@ktn.gv.at 
Tel.: 050536-0
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